
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

   
 

 

 
 

  
  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

OFB-InfoLetter 2/2010rev1 

INFORMATION DER OBERSTEN POST- UND FERNMELDEBEHÖRDE 

FLUGWETTBEWERBE; BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AM FLUGFUNK 

Zweck dieses Informationsblatt ist es, einerseits einen Überblick über die Rechtslage im Bereich 
des Flugfunks zu  geben und  an dererseits Unklarheiten u nd Missvers tändnisse zu bes eitigen. 
Häufig an di e Fernmeldebehörde gestellte Fragen sowie zu letzt aufgetretene Problemfälle sind 
hier zusammenfassend beantwortet, bzw. erörtert. 

Für weitere Fragen sind am Ende des Inform ationsblattes Adressen und Telefonnu mmern der 
zuständigen Dienststellen angeführt,  

1. Funkerzeugnis 
Gemäß § 3 des Funker-Zeugnisgesetzes 1998 - (FZG) ist die Benutzung einer Funkstelle an Bord 
eines Luftfahrzeuges nur durch Inhaber eines entsprechenden Funker-Zeugnisses gestattet. Die 
kurzfristige Verwendung der Fun kanlage du rch eine Pers on ohne Funkerzeugnis ist nur dann 
zulässig, w enn diese Person unter unmi ttelbarer Aufsi cht einer berechtigten Person (mit 
Funkerzeugnis) steht. Als Beispiel sei hier der unter  Aufsicht des Flugl ehrers fliegende 
Flugschüler erwähnt.  

In Anlage 2 der Fu nker-Zeugnisgesetzdurchführungsverordnung ( FZV) sind einige Frequenzen 
angeführt, welche auch ohne Funker-Zeugnis benutzt werden dürfen. Dies gilt jedoch lediglich 
für B odenfunkstellen. A uch dürfen auf di esen Frequenzen wed er Flugsicherungsverkehr n och 
eine Flugverkehrskontrolle d urchgeführt we rden. Als B eispiel seie n hier di e sogenannten 
„Companyfrequenzen“ angeführt, auf denen ein ankommendes Verkehrsflugzeug die Bodencrew 
um Unterstützung für einen Passagier beim U mstieg auf einen Anschlussflug ersucht oder der 
Verfolger bei Ballonfahrten, de r i n der Regel kein Pil ot ist und mit der Bordfunkstelle 
kommuniziert.  

2. Bewilligungspflicht von Funkanlagen 
Grundsätzlich sind all e Funkanlagen bewilligung spflichtig. Für Funkanlagen an Bord von 
Luftfahrzeugen wird die sogenannte „Bewilligung fü r eine Bordfunkstelle“ erteilt. Dies e umfasst 
sämtliche an Bord befindlichen Sender und Navigationsempfänger. 

Auch Handfunkgeräte (für den Flugfunkbereich) sind immer bewilligungspflichtig.  

Funkanlagen, di e auss chließlich am Boden betr ieben w erden (B odenfunkstellen), sind imm er 
bewilligungspflichtig. In der Bewilli gung wird die jeweilige Frequenz, das Rufzeichen und der 
Standort o der das Einsatzg ebiet einge tragen. Alle Änderunge n bed ürfen ei ner vorheri gen 
Genehmigung durch die Fernmeldebehörde.  

Wird im Rahmen einer Verans taltung mit der bereits bewilligten Anzahl an Funkanlagen ni cht 
das Auslangen gefunden, so kann der Veranstalter beim zuständigen Fernmeldebüro eine für die 
Dauer der Veranstal tung befristete B ewilligung beantragen. Diese umfas st die oben erwähnten 
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Angaben. A ls Dauer  ei ner Verans taltung gilt der Zeitraum der Veranstaltung s elbst sowie 
allenfalls ein paar Tage davor und danach. 

Die Bewilli gung für eine Luftfahrzeugfunks telle (B ordfunkstelle) umfasst den gesamten 
Flugfunk-Frequenzbereich, der i n der B ewilligung ei ngetragenen Funkanlagen und benötigt 
deshalb für eine Veranstaltung keine gesonderte Bewilligung.  

3. Verwendung von Frequenzen 
Die Fr equenznutzung unterli egt i nternationalen Bestim mungen u nd Regeln . Werden nicht 
zugeteilte Frequ enzen gen utzt, so k önnen an dere ordnungsgemäß arbeiten de 
Flugfunkteilnehmer gestört werden. Di es steh t dem s ehr hohen Sicherheitsbedürfnis der 
Luftfahrt en tgegen. Eine Unters cheidung in „n ur Flugsp ort“ ist für de n Bereich des Flugfunks 
nicht zulässig. 

Die jeweils zulässige Frequenz ergibt sich aus den für die Luftfahrt bekannten Publikationen. Bei 
Veranstaltungen hat der zuständige Veranstalter die entsprechenden Informationen betreffend 
die unterschiedliche Frequenznutzung den Teilnehmern zur Verfügung zu stellen. 

Die Fr equenz 122,800 MHz ist für die Ve rwendung B ord-Bord g ewidmet. Di ese bedarf kei ner 
weiteren Zuteilung. 

Die Zuteilung aller anderen Frequenzen ist vor deren Einsatz beim zuständigen Fernmeldebüro 
zu bea ntragen. Für  die Bea rbeitung eines Antra ges bis zur Ausstellung einer 
fernmeldebehördlichen Bewilligung sind mindestens zwei Monate zu berücksichtigen.  

Im Bereich der Luftfahrt stehen keine Frequenzen für sozialen Austausch („Quasselfrequenzen“) 
zur Verfügung, sondern ist anlässlich der Verwendung von Frequenzen aus dem Flugfunkbereich 
stets deren Widmung zu beachten. 

Die Fernmeldebehörden werd en in  Zuk unft v ermehrt auf die Einh altung di eser B estimmung 
achten und auch bei den Veranstaltungen präsent sein. 

4. Rufzeichen 
Gemäß TKG 2003 ist das von der Fernmeldeb ehörde zugeteilte und in der Bewilligung 
eingetragene Rufzeichen zu verwenden. 

Andere Formen des Ru fzeichens, welche international gebräuchlich sind, finden si ch im AIC B 
2/03 vom 12. Juni 2003 unter Punkt 3.2.1.2 „Rufzeichen von Luftfahrzeugfunkstellen“. 

5. Verwaltungsübertretungen 
Ein Verstoß gegen die B estimmungen des Tel ekommunikationsgesetzes oder Funker-
Zeugnisgesetzes stellt eine Verwaltungsübertretung dar un d wird von den Fernmeldebehörden 
verwaltungsstrafrechtlich verfolgt. 

Für den Fall von Über tretungen des TKG 20 03 und des Funker-Zeugnisges etzes hat der 
Gesetzgeber Verwaltungsstrafbestimmungen (TKG 2003 §109) vorgesehen. 

Beispielsweise beträgt der Strafrahmen bis zu 4000 €, wenn eine Funkanlage ohne Bewilligung 
errichtet oder betrieben wird; eine Funka nlage missbräuchlich verwendet wird; nicht 
erforderliche Auskünfte erteilt werden oder die verlangten Urkunden nicht vorgewiesen werden; 
angeordnete Maßnahmen nicht befolgt werden. 
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Der Strafrahmen beträgt bis  zu 8 000 €, wenn  Funkanlagen oder E ndgeräte kennzeichnet 
werden, ohne dazu berechtigt zu sein; Funkanlagen und Endgeräte kennzeichnet werden, ohne 
dass dies e mit der  zugelassenen T ype übereinstimmen; Nebenbes timmungen von Bes cheiden 
oder Auflagen nicht erfüllt werden; einer auf Grund des TKG erlassenen Verordnung oder eines 
erlassenen Bescheides zuwidergehandelt wird;  den Organen d er Fernmeld ebehörde da s 
Betreten von Grundstücken oder Räumen verweigert wird. 

Ebenso begeht jema nd eine Verwaltungsübertretung, der eine öster reichische L uftfahrzeug-, 
See- oder B innenschiffsfunkstelle, B oden-, Küsten - oder Uferfunkstelle betr eibt, oh ne Inha ber 
einer entsprechenden von der Fernmeldebehörde ausgestellten oder anerkannten Berechtigung 
zu sein. In diesem Fall sieht das Funker-Zeugnisgesetz (FZG § 20) einen Strafrahmen von bis zu 
3633 € vor. Die Geldstrafe kann bis zu € 726 betragen, wenn das Funkerzeugnis bei Ausübung 
des Funkdienstes nicht mitgeführt oder nicht vorgewiesen wird. 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Sektion III, Bereich Post-Telekom, 1030 Wien, Ghegastraße 1 

Seite 3 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

 
 

 
 

   

 

 

  

 

  

 
 

 
   

 
 

Für alle technischen Auskünfte rund um den Flugfunk steht Ihnen folgende, 
im Fernmeldebüro Wien eingerichtete Abteilung, zur Verfügung: 

Fernmeldebehördliche Prüfstelle für Luftfahrzeuge 

1200 Wien, Höchstädtplatz 3 


Telefon 01 / 33 181 – 405 Fax 01 / 334 27 63 


Erreichbarkeit werktags von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 07:00 bis 15:30 und Freitag 
von 07:00 bis 13:00 Uhr. Sollte kein Bearbeiter erreichbar sein, so hi nterlassen S ie uns ihrer 
Rufnummer, sie werden so bald wie möglich von der FPL zurückgerufen. 

Antragsformulare können heruntergeladen werden von: 
Betriebsbewilligungen: (http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/funk/funkdienste/flug/index.html) 
Funker-Zeugnissen: (http://www.bmvit.gv.at/telekommunikation/funk/funkzeugnis/index.html) 

Anträge auf Erteilung von Betriebsbewilligungen sowie Anträge auf 
Ausstellung von Funkerzeugnissen für den Flugfunkdienst sind zu richten an 
das Fernmeldbüro für 

Wien, Niederösterreich und Burgenland 
Juristischer Dienst  Tel.: 01 / 
33181 - 170 
1200 Wien, Höchstädtplatz 3  Fax: 01 /334 27 61 

Steiermark und Kärnten 
Juristischer Dienst Tel.: 0316 / 8079 - 
100 
8010 Graz, Marburgerkai 43-45  Fax: 0316 / 8079 - 
199 

Oberösterreich und Salzburg 
Juristischer Dienst Tel.: 0732 / 7485 - 
10 
4020 Linz, Freinbergstraße 22  Fax: 0732 / 7485 - 
19 

Tirol und Vorarlberg 
Juristischer Dienst Tel.: 0512 / 2200-
150 
6020 Innsbruck, Valiergasse 60 Fax: 0512 / 294918 
 

Links zu Luftfahrtbehörden betreffend Musterzulassung von Flugfunk-
anlagen: 

www.austrocontrol.at/main.php www.easa.eu.int 
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